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Die Uersicherung der Rindviehbeständle betr .

( Fortſetzung . )

Die Ortsviehverſicherungsanſtalten verſichern , wie

oben bereits angedeutet , das dauernd in der Gemeinde

eingeſtellte Rindvieh gegen die durch Umſtehen oder Not⸗

ſchlachtungen eintretenden Verluſte . Ausgeſchloſſen aus

der Verſicherung können werden Tierbeſitzer nach Art . 8,

endgiltig ausgeſchloſſen ſind ferner Tiere nach Art . 9 des

Geſetzes und ſchließlich kennt das Geſetz einen zeitweiligen
Ausſchluß von Tieren nach Art . 12 . Die darnach zur

Verſicherung zugelaſſenen Tiere ſind in das nach Art . 10

des Geſetzes zu führende Verſicherungsverzeichnis aufzu —
nehmen und nur in dieſes eingetragene Tiere gelten
als verſichert . Die Ermittelung der verſicherungspflichtigen
Tiere und ihrer Beſitzer , ſowie die Feſtſtellung des Ver⸗

ſicherungswertes erfolgt durch die Ortsſchätzer , die ihre
diesbezüglichen , der Prüfung durch den Vorſtand unter⸗

liegenden Feſtſtellungen in ein Handbuch eintragen .
Näheres über die Einrichtung und Fortführung , ſowie

den Inhalt des Verſicherungsverzeichniſſes beſtimmen die

Art . 10 , 11 , 13 des Geſetzes , § 12 —16 der Vollz . ⸗V. ⸗O. ,
§ 5 — 7 der Dienſtweiſung für den Anſtaltsvorſtand und

eine weitere Dienſtweiſung giebt den Ortsſchätzern An⸗

leitung zur Beurteilung der Tiere . Durch die öffentliche
Auflegung des Verſicherungsverzeichniſſes ſoll den Vieh⸗
beſitzern Gelegenheit geboten werden , etwaige Beſchwerden

vorzubringen . ( Art . 15 des Geſetzes , § 12 der Vollz . Verordng . )

Aus dem Verſicherungsverzeichniſſe ergiebt ſich, in welchem
Maaße jeder Tierbeſitzer zur Beſtreitung der Laſten
beigezogen werden kann , nämlich nach Maßgabe
des Durchſchnitts des in den beiden Jahresſchauen feſtge⸗
ſtellten Beſitzſtandes und Verſicherungswertes . ( Art . 29 und

Art . 44 letzter Abſatz des Geſetzes . ) Die Laſten beſtehen aus

dem örtlichen Verſicherungsaufvand und dem Verbands⸗

aufwand . Erſterer ſetzt ſich zuſammen :

1. Aus der Hälfte des Entſchädigungsaufwandes

gemäß Art . 32 des Geſetzes , abzüglich der Hälfte der

erzielten Reinerlöſe und des etwa über den in Art . 26

feſtgeſetzten Durchſchnittsbetrag ſich ergebenden Mehrerlöſes ,
bezw . zuzüglich des durch eine der letztgenannten Vorſchrift
nicht entſprechenden Verwertung verurſachten Minder⸗

erlöſes ; — vergl . Art . 19 —26 des Geſetzes , § S17 — 26

der Vollz . Verordn . , § 10 , 11 , 13 der Dienſtweiſung für
den Anſtaltsvorſtand .

2. Aus den Koſten der örtlichen Verwaltung — Art .

27 des Geſetzes und § 26 Vollz . Verordn .

3) Aus den Koſten für die tierärztliche Behandlung
der verſicherten Tiere einſchließlich des Aufwandes für
Arzneien und Heilmitel . — Art . 18 des Geſetzes und

§ 12 der Dienſtweiſung für den Anſtaltsvorſtand

Staatsbeihilfen zu dieſen Koſten — Ziff . 3 — können

unter gewiſſen Vorausſetzungen — Höhe der Verſicher⸗
ungsumlage , geordnete Geſchäftsgebahrung und ſorgſame
Verwaltung , regelmäßige Tuberkulinimpfung vor der Auf⸗

nahme —bewilligt werden . Diesbezügliche Geſuche ſind

jeweils bis ſpäteſtens 1. Dezember des Geſchäftsjahres ,
für welches der Zuſchuß erbeten wird , bei Gr . Miniſterium
des Innern einzureichen .

Der Verbandsaufwand ſtellt die Hälfte des in ſämt⸗

lichen Anſtalten erwachſenen Aufwandes für geleiſtete

Entſchädigungen , abzüglich der Hälfte der erzielten , bezw .

nach Maßgabe des Art . 26 des Geſetzes berechneten Erlöſe
dar . Der in jeder einzelnen Anſtalt erwachſene örtliche



Aufwand wird gemäß Art . 44 des Geſetzes auf die Mit⸗

glieder der betr . Ortsanſtalt ( Ortsumlage “ , der Verbands⸗

aufwand dagegen auf alle Verſicherte (Verbandsumlage )
umgelegt . Während erſtere bezüglich der Höhe nicht

begrenzt iſt , beträgt die Verbandsumlage höchſtens 20 Pfg

für 100 Mk . Verſicherungswert , da für das Mehrerfordernis
Deckung aus ſtaatlichen Mitteln erfolgt . ( Art . 48 des Geſ . )

Die Feſtſtellung des Jahresaufwandes des Verbands ,

ſowie desjenigen jeder einzelnen Anſtalt beſorgt die Ver⸗

bandsverwaltung auf Grund der nach Art . 44 des Geſetzes

vorgeſchriebenen Vorlagen , welche die in § 23 der Dienſt⸗

weiſung für den Anſtaltsvorſtand näher bezeichneten
Nachweiſe , das Verſicherungsverzeichnis und den Entwurf
des Umlageregiſters zu umfaſſen haben . Als Unterlage

für die Rechnungsauszüge ſind die Anſtaltsvorſtände ge⸗

halten , ſchon im Laufe des Jahres Nachweiſungen über

Entſchädigungen , Bruttoerlöſe , Schlachtungs⸗ und Ver⸗

wertungskoſten nach dem von der Verbandsverwaltung

aufgeſtellten Formulare zu führen . Nachdem der Ver⸗

bandsvorſtand die Umlagebetreffniſſe in die vorbereiteten

Erhebungsregiſter eingetragen , teilt er letztere nebſt einer

Nachweiſung über die Einnahmen und Ausgaben der

einzelnen Anſtalten und des Verbands längſtens im April

des auf das Verſicherungsjahr folgenden Jahres dem

Verwaltungshof zum Vollzug des Einzugs der Um⸗

lagen und der Abrechnung mit den Ortsanſtalten mit .

Den Einzug der Umlagen laſſen die Amtskaſſen durch

die Steuereinehmerei bewirken ; Umlageſchuldigkeiten

müſſen nach Umlauf von vier Monaten nach Zuſtellung

der Forderungszettel berichtigt ſein . Abgänge bleiben

den Ortsanſtalten zur Laſt . Die Abrechnungen der Amts⸗

kaſſen mit den Ortsanſtalten ( 8 34 Abſ . 2 und § 35 Abſ . 1
der Vollz . Verordn . ) ſind bis längſtens im Monat Oktober

des Erbebungsjahres zu beendigen . Das Verfahren bei

Gewährung von Entſchädigungen und die Beſtimmung

über den Umfang derſelben dürften ſich zum Gegenſtand

einer beſonderen Ausführung eignen , ſo daß zu dem

Rechnungsweſen der Viehverſicherungsanſtalten über⸗

gegangen werden kann .

Für alle im Vollzug der Verſicherung ſich ergebenden

Einnahmen und Ausgaben iſt vom Anſtaltsvorſtand die

Erteilung der Dekretur beim Gemeinderat zu beantragen
und zwar müſſen die Ausfertigungen diesbezüglicher

Anträge außer vom Vorſitzenden von einem weiteren

Mitgliede des Vorſtands unterzeichnet ſein . Dieſes Ver⸗

hältnis bedingt eine beſondere Aufſtellung der Koſten⸗

rechnungen für die Ortsanſtalt und es ſollen deshalb

nicht noch andere , die Gemeinde berührende Poſten in

denſelben Aufnahme finden .

Die der Gemeinde ohne Erſatzvorbehalt auferlegten

Koſten der Verhandlung über Errichtung oder Auflöſung

der Ortsviehverſicherungsanſtalt ( Art . 7 des Geſetzes ) ſind

in der Gemeinderechnung unter § 33 a der Rubrikenord⸗
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nung zu verausgaben Für die üubrigen , durch den Voll⸗

zug des Geſetzes erwachſenden Einnahmen und Ausgaben

der Gemeinden iſt entweder in Anwendung der Vorſchrift

in § 15 Abſ. 2 der Gemeinderechnungsanweiſung beſondere

Rechnung zu führen oder in der Gemeinderechnung unter

§ 12 bezw . 40 der Rubrikenordnung eine beſondere

Unterrubrik zu bilden mit der Ueberſchrift : „ Wegen

Verſicherung der Rindviehbeſtände . “

Unter dieſer , ſowohl unter § 12 als § 40 zu bildenden

Unterrubrik ſind die Einnahmen und Ausgaben in nach⸗

ſtehender Reihenfolge aufzuführen :

Einnahmen :

a ) Wirkliche Einnahmen für die Verſicherungsanſtalt :
1. Erlöſe aus umgeſtandenen oder notge ſchlachteten

Tieren oder Tierteilen ;

2. Ordnungsſtrafen wegen Unterlaſſung der in Art .

16 des Geſetzes vorgeſchriebenen Anzeigen ;
3. Sonſtige Einnahmen für die Verſicherungsanſtalt .

b) Erſatz der Verſicherungsanſtalt wegen Unzulänglich⸗

keit ihrer eigenen Einnahmen .

Ausgaben :

a) Wirkliche Ausgaben für die Verſicherungsanſtalt :
1. Koſten der tierärztlichen Behandlung und der

Notſchlachtung verſicherter Tiere ;
2. Vergütungen und Gebühren der Vorſtandsmit⸗

glieder und Schätzer ;
Andere Verwaltungskoſten ;

Abgänge an Umlagen und ſonſtigen Einnahmen

Sonſtige Ausgaben für die Verſicherungsanſtalt .

b) Erſatz an die Verſicherungsanſtalt wegen Erübrig —

ung ihrer Einnahmen .

Unter Buchſtabe b der Einnahme bezw . Ausgabe iſt

— und zwar im „ Soll “ und „Reſt “ —lediglich derjenige

Betrag ſummariſch zu buchen , um welchen am Jahres⸗

ſchluß der Sollbetrag der Einnahmen für die Anſtalt

niederer bezw . höher iſt , als der Sollbetrag der Ausgaben
Der hiernach unter §S 2 bezw . 21 der Gemeinderechnung

für das folgende Jahr erſcheinende Einnahme⸗ bezw .

Ausgabereſt iſt jeweils aus der Einnahme für das fol⸗

gende Jahr zu decken bezw . zur Zahlung der erſten Aus⸗

gaben für das folgende Jahr zu verwenden .

Wo die durch die Rindviehverſicherung verurſachten

vorſchüßlichen Einnahmen und Ausgaben nicht von ganz

geringer Bedeutung ſind , ſoll über dieſelben ſtets beſondere

Rechnung geführt werden . Für die meiſten Viehver⸗

ſicherungsanſtalten in Landgemeinden wird hiernach von

Führung einer beſonderen Rechnung Umgang genommen

und die Rechnungsnachweiſungen in der Gemeinderech —

nung geliefert werden können , zumal für die zum Verband

gehörigen Anſtalten die Auszahlung der Entſchädigung

durch die Amtskaſſen vermittelt wird , ( Art . 42 des Geſetzes

und § 24 der Vollz . Verordn . ) eine Zuſchußleiſtung der Ge⸗



meinde ſomit nicht in Frage kommt . Empfehlen wird

es ſich aber in dieſem Falle , wenn über die Einnahmen
und Ausgaben der Verſicherungsanſtalt ein beſonderes
Kaſſenbuch Hilfskaſſenbuch ) geführt wird , aus welchem
der Stand der Kaſſe ohne Weiteres erſichtlich iſt . Die

monatlichen Einnahmen und Ausgaben ſind dann

beim Monatsabſchluſſe jeweils in das Hauptkaſſenbuch
zu übertragen .

Bei der Führung einer beſonderen Rechnung ſind
die oben unter Buchſtabe a genannten Einnahmen und

Ausgaben —unter Einhaltung obiger Reihenfolge — in

Rechnungsabteilung II dieſer Rechnung und nur die

Erſatzpoſten ( ſiehe oben Buchſtabe b) neben den etwaigen
ſonſtigen uneigentlichen Einnahmen und Ausgaben in

Rech nungs - Abteilung III mit der Ueberſchrift zu buchen
bei der Einnahme : „Zuſchüſſe aus der Gemeindekaſſe “ ,
bei der Ausgabe : „Erſatz an die Gemeindekaſſe “ .

In ded beſonderen Rechnung ſind auch alle im Laufe
des Jahres aus der Gemeindekaſſe erhobenen Zuſchüſſe
( im „ Soll “ und „ Hat “ der Einnahme ) zu buchen und gleich⸗
zeitig in der Ausgabe vorzutragen .

̃

Die beſondere Rechnung iſt in Ur⸗ und Reinſchrift
( § 61 Gemeinderechnungsanweiſung ) ſpäteſtens am 1. März
vom Rechner dem Vorſtand zu übergeben .

Qichtigeres aus dem neuen Invaliden⸗

bersicherungsgesetz .
( Fortſetzung . )

VII . Aeber Erſtattung (Rückerſatz ) uon Beilrägen .
1. Die Beiträge werden zur Hälfte rückerſtattet :

a) an weibliche Perſonen , welche eine Ehe eingehen ,

ſofern für die Letzteren vor Eingehung der Ehe für

mindeſtens 200 Wochen ( früher 235) Beiträge entrichtet
worden ſind . Der Anſpruch auf Rückerſtattung muß aber

vor Ablauf eines Jahres ( früher 3 Monaten ) nach dem

Tage der Verehelichung geltend gemacht werden .

( Abweichend von früher wird der zu erſtattende Betrag auf

volle Mark nach oben abgerundet . Ob die weibliche Perſon nach

Eingehung der Ehe eine verſicherungspflichtige Beſchäftigung hat

oder nicht , iſt für ihren Erſtattungsanſpruch gleichgiltig . In erſterem

Falle bleibt ſie auch ferner verſicherungs⸗ und beitragspflichtig .

Bei der Rückerſtattung müſſen auch die freiwilligen Beiträge

berückſichtigt werden . Hat ein Rückerſatz ſtattgefunden , ſo kann die

frühere Anwartſchaft ſpäter nicht wieder aufleben , es kann vielmehr

nur eine neue begründet werden . — Näheres über die Frage , ob

ſich die Rückerſtattung für obige Verſicherte empfiehlt , ſiehe unter

Ziffer 3 ) ;

b) an ſolche Perſonen , die durch einen Unfall
dauernd erwerbsunfähig geworden ſind , denen aber —

weil ihre Unfallrente höher — eine Invalidenrente nicht

gewährt werden kann .

( Der Anſpruch auf Rückerſtatuung muß vor Ablauf von

2 Jahren nach dem Unfalle geltend gemacht werden . Dieſer Er⸗

ſtattungsfall iſt neu . Man wollte auch denjenigen gegen Invalidität
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verſicherten Perſonen eine Gegenleiſtung für die entrichteten Beiträge

ſichern , die eine Invalidenrente nicht erwerben können , weil ihre

Unfallrente höher iſt , als die Invalidenrente ſein würde . Wer

durch einen Unfall zu /8 erwerbsunfähig geworden iſt und eine

entſprechende Unfallrente , aber keine Invalidenrente erhält , ſollte

übrigens die Beitragserſtattung nur dann beantragen , wenn Ausſicht
iſt , daß ihm die Unfallrente auch dauernd geſichert erſcheint . Iſt

Ausſicht vorhanden , daß er wieder beſſer und ( zu / ) erwerbsfähig
wird , dann hat er , wenn er ſpäter invalide wird , Anſpruch auf die

Invalidenrente neben der Unfallrente , ſoweit Unfall⸗ und Invaliden⸗
Rente zuſammen den 7½fachen Grundbetrag der Invaliden⸗Rente

nicht überſteigt . Dieſes Recht geht mit der Beitragsrückerſtattung
verloren . Die Friſt , den Antrag auf Erſtattung der Beiträge zu
ſtellen , iſt deshalb auf 2 Jahre bemeſſen worden , damit der Ver⸗

letzte erſt den Verlauf der Heilung abwarten und mit dem Arzte

überlegen kann . )

c) an die Witwe oder , falls eine ſolche nicht vor —

handen , an die hinterlaſſenen Kinder unter 15 Jahren
einer verſtorbenen männlichen Perſon , für welche
mindeſtens 200 Beiträge geleiſtet worden ſind ;

d) an die vaterloſen Kinder unter 15 Jahren
einer verſtorbenen weiblichen Perſon , für welche minde⸗

ſteus 200 Beiträge entrichtet waren ;

e) an die Kinder unter 15 Jahren einer weiblichen

Perſon , deren Ehemann ſich von der häuslichen Gemein⸗

ſchaft ferngehalten und ſich der Pflicht der Unterhaltung
der Kinder entzogen hat ;

) an den hinterlaſſenen Witwer einer verſtorbenen

weiblichen Perſon , welche wegen Erwerbsunfähigkeit
ihres Ehemannes die Ernährerin ihrer Familie war

( In den Fällen c, d, e und k iſt der Erſtattungsanſpruch vor Ablauf
eines Jahres nach dem Tode des Verſicherten geltend zu machen .
Bei allen Erſtattungen kommen die Zeiten beſcheinigter Krankheiten
und militäriſcher Dienſtleiſtungen auf die 200 erforderlichen Bei⸗

tragswochen in Anrechnung ; dagegen kommen Marken , die nach
der Verheiratung , reſp . dem Tode geklebt werden , für dieſe Warte⸗

zeit nicht in Anrechnung . )

g) Ferner ſind — auch wenn ein Streitfall gemäß
§ 155 , 156 des Geſetzes nicht vorausgegangen iſt — den

Beteiligten auf ihren Antrag die entrichteten Beiträge
zurückzuerſtatten , ſofern die Verſicherungspflicht oder das

Recht zur freiwilligen Verſicherung für die betreffenden
Beitragswochen endgiltig verneint worden iſt .

h) Soweit Erſtattungsanträge gedachter Art inner⸗

halb der Jahresfriſt im Jahre 1900 noch geſtellt werden ,

dürften die günſtigeren Beſtimmungen des neuen Geſetzes
anzuwenden ſein .

2. Wie unter Ziffer 1 dargethan , hat das Geſetz
neben den Renten auch die Rückerſtattung von Beiträgen
in den bezeichneten Fällen gewährt . So ſind im Jahre
1898 faſt 3 / Mill . Mk . an junge Ehepaare zur erſten
Einrichtung ihres Haushaltes ausbezahlt worden . Mehr
als 1 Mill . Mk . ſind den Witwen und Kindern verſtorbener
Verſicherter zu Gute gekommen . Dieſe Summen werden

ſich natürlich mit den Beitragsjahren ſtetig erhöhen

Dazu kommen in Zukunft die Erſtattungen für Unfälle .



Da die Ausgaben bis zur Erreichung des Be⸗

harrungszuſtandes l ( etwa nach 50 Jahren ) ſtetig ſteigen

werden , ſo müſſen in den erſten Jahrzehnten große

Kapitalien angeſammelt werden , wenn die Beiträge nicht

in demſelben Verhältnis ſtetig erhöht werden ſollen .

Werden doch im Beharrungszuſtande ſchon auf Grund des

alten Geſetzes jährlich etwa 330 Mill . Jahresrenten an

ca . 1½ Mill . Verſicherte zur Auszahlung kommen . Das

neue Geſetz ſieht aber noch eine Erweiterung der Leiſtungen

vor . Nun ſind vorſorglich die Beiträge gleich bei Einfüh⸗

rung des Geſetzes ſo hoch bemeſſen , daß ſie , wie ver⸗

ſicherungstechniſche Berechnungen ergeben haben , auch für

alle Zukunft ausreichen werden . Ende 1899 weiſen unſere

Verſicherungsanſtalten ein Kapitalvermögen von 746 Mill .

Mark auf . Dieſe ſo ſich anſammelnden Kapitalien nebſt

Zinſen dienen eben mit dazu , die ſpäter ſteigenden Aus⸗

gaben ohne Erhöhung der Beiträge zu beſtreiten . Die⸗

ſelben ſind alſo nicht zwecklos angeſammelt , ſondern bilden

einen Sparfonds zur Sicherung der Rentenanſprüche der

Verſicherten in der Zukunft . Dieſe Kapitalien werden nach

denſelben geſetzlichen Grundſätzen verwaltet wie Mündel⸗

gelder , und kommen den Verſicherten bei Heller und

Pfennig zu Gute . “)

ö Dieſe angeſammelten Kapitalien dienen nun zum Teil

und ſollen in Zukunft in weiterem Umfange dienſtbar

gemacht werden — für Arbeiter⸗Wohlfahrtszwecke , indem

zu billigem Zinsfuß Darlehen für den Bau von Arbeiter⸗

wohnungen , von Lungenheilanſtalten , Geneſungsheimen ,
Kleinkinderbewahranſtalten , Hoſpizen ete . gegeben werden .

So ſind bis zum 31. Dezember 1898 insgeſamt von den Ver⸗

ſicherungsanſtalten verwendet worden :

1. für den Bau von Arbeiterwohnungen 35,4 Mill . Mk .

2. zur Befriedigung des landwirtſchaftlichen Kreditbedürfniſſes

( Hypotheken , Kleinbahnen , Land⸗ und Wegeverbeſſerungen , Hebung

der Viehzucht ete . ) 35,8 Mill . Mk. ,

3. für den Bau von Kranken⸗ und Geneſungshäuſern , Herbergen

zur Heimat , Volksbädern , Kleinkinderſchulen , für Krankenpflege ,

Spar⸗ und Konſumvereine und ähnliche⸗ Wohlfahrtseinrichtungen

13,7 Mill . Mk .

Hiernach hat ſich der Geſamtbetrag der für vorſtehende Zwecke

aufgewendeten Mittel im Jahre 1898 auf 84,9 Mill . Mk. ; d. h. um

rund 35,8 Mill . Mk . gegen das Vorjahr erhöht .

Endlich iſt den Invalidenanſtalten das Recht gegeben ,

ſobald ihre Vermögensverhältniſſe es geſtatten , aus dem

eines Reſervefonds zur Ausgleichung ungünſtigerer Jahre .

d. h. es wird jährlich durch Umlage ſoviel an Beiträgen erhoben , als

Sondervermögen den Verſicherten und ihren Angehörigen

auch noch ſonſtige Zuwendungen : Erhöhung der Ange⸗

hörigen - Unterſtützung , Gewährung von Sterbegeld , vielleicht

auch Zuſchuß⸗Renten für Kinder der Invaliden ( ſogen .

Kindergeld ) ete . zu gewähren ( § 45) .

3. Wenn eine weibliche Perſon , für welche mindeſtens

200 Beiträge entrichtet ſind , ſich verehelicht , ſo kann ſie —

wie unter Ziffer 14a ausgeführt — den Rückerſatz ver⸗

langen . Es kommt nun häufig vor —die unter Ziff . 2

aufgeführten Zahlen liefern den Beweis hiefür —, daß

Mädchen , welche heiraten , glauben , die Hälfte der einbe⸗

zahlten Beiträge nicht entbehren zu können Was wird

nun mit der Erſtattung der Beiträge , deren Betrag ſich

im einzelnen Falle nur auf 20 —40 Mk . berechnen kann ,

aufgegeben ? Die ganze Rentenanwartſchaft auf Grund

der zurückgelegten Wartezeit , damit alſo der Bezug der

Invalidenrente für den Fall des Eintritts der Erwerbs⸗

unfähigkeit . Dabei wird auch völlig außer Acht gelaſſen ,

daß die Verſicherungsanſtalt bei der Beitragsrückerſtattung
das beſte Geſchäft macht , da ſie die andere Hälfte der

Beiträge , nämlich die auf den Arbeitgeber entfallende

Hälfte , ohne jedes Riſiko zu Gunſten der übrigen Ver⸗

ſicherten behält . Man muß ſich oft darüber wundern ,

daß die jungen Frauen den Schaden nicht begreifen , den

ſie ſich ſelbſt in den weitaus meiſten Fällen durch Erheben

des Anſpruchs zufügen . Die Mädchen aus dem Arbeiter⸗

ſtande , die Dienſtmädchen und dergl . , verheiraten ſich

zumeiſt mit einem Manne ihres Standes und es iſt wohl

nicht ſelten , daß die junge Frau ſelbſt auch nach der

Eheſchließung verſicherungspflichtiger Beſchäftigung nach⸗

geht , durch die ſie die bereits erworbenen Rentenrechte

ſteigern kann . Arbeitet ſie aber nicht , ſo wird ſie oder

ihr Ehemann ohne Mühe die geringe Jahresausgabe für

die „ Weiterverſicherung “ (ſiehe Näheres hierüber S . 122

lit . i dieſer Zeitſchrift ) tragen können , um ſich die Renten⸗
anwartſchaft zu erhalten . Dies ſollten alle weiblichen
Verſicherten , welche vor die Frage geſtellt ſind , ob ſie

ihre Beiträge zurückverlangen ſollen oder nicht , ernſtlich

bedenken . Junge Frauen können leicht von Leiden be⸗

fallen werden , welche ſie dauernd unfähig machen zu

anſtrengender Arbeit und wenn ſie dann leidend bleiben ,

dabei aber noch viele Jahre hindurch leben , ohne ihre

) Bei der Krank enverſicherung bleiben ſich die jährlichen Ausgaben weſentlich gleich und genügt ſo die Anſammlung

Bei der Unfallverſicherung iſt das ſog . „ Umlage⸗Verfahren gewählt ;

zur Deckung der in dem Jahre zur Auszahlung gelangten Renten

nebſt Verwaltungskoſten ete . erforderlich iſt . Da jedes Jahr neue Renten hinzukommen , die alten aber nur zum Teil in Folge von

Tod ete . wegfallen , ſo müſſen die Umlagen natürlich jedes Jahr höher werden . Bei der Invaliditätsverſichésrung wurde

zuerſt das „Kapitaldeckungs⸗Verfahren“ vorgeſehen , d. h. es ſollte in den erſten 10 Jahren durch die Beiträge ſoviel aufgebracht werden ,

daß nicht blos die laufend fälligen Renten beſtritten würden , ſondern auch ſoviel Kapital angeſammelt würde , daß aus Kapital und

Zinſen allein die Fortzahlung der in dieſen erſten 10 Jahren anerkannten Renten für alle Zukunft bis zum Tode der Rentner geſichert

würde . Auch bei dieſem Verfahren würde im 2. Jahrzehnt eine Erhöhung der Beiträge haben eintreten müſſen , da im 2. Jahrzehnt die

Renten höher und zahlreicher ſein werden als im erſten . Inzwiſchen hat ſich herausgeſtellt , daß die Beiträge noch einen großen Ueber⸗

ſchuß über die am Abſchluſſe des erſten Jahrzehntes erforderliche Kapitaldeckung ergeben haben , genügend , um auch die im erſten Jahrzehnt

erworbenen in den folgenden Jahrzehnten fällig werdenden „Anwartſchaften “ an Rentenſteigerungen ete . zu decken ; anders ausgedrückt :

daß wir ohne Erhöhung der Beiträge zum „Prämiendeckungsverfahren“ übergehen können , wie es denn auch jetzt das Geſetz beſtimmt ( § 32 ) .
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Pflichten als Hausfrauen und Miternährerinnen ihrer
Familie erfüllen zu können , dann iſt eine von ihnen ſelbſt
verdiente bis zu ihrem Tode ſichere jährliche Rente von

140 Mk . und darüber eine große Hülfe und Wohlthat .

Eortſetzung folgt . ) ö

Zu § es dles Gesetzes .

Es dürfte nicht unzweckmäßig erſcheinen , in dieſem
Blatte darauf aufmerkſam zu machen , daß die in dem

von Herrn Kollegen Meiß ſ. Zt . herausgegeben Probeblatt
auf Seite 7 angeregte Frage nunmehr durch den 8 65

des neuen Geſetzes vom 13 . Juli v. J . geregelt iſt . Dieſer
Paragraph beſtimmt in unzweideutiger Weiſe , daß bezüg⸗
lich der Markenverwendung der Beſchäftigungsort maß⸗
gebend iſt , während nach § 41 Abſ. 3 des alten Geſetzes

der Betriebsſitz maßgebend war .

Wo alſo außerbadiſche Betriebe im Inland ſtändige
Betriebsſtellen haben , wie dies namentlich in der Steinmetz⸗
Induſtrie des Mainthales vorkommt und die betreffenden

Betriebsunternehmer haben keine Betriebskrankenkaſſen
errichtet , ſind dieſelben jetzt anzuhalten , in die Quittungs⸗
karten ihrer in Baden gelegenen Betriebsſtellen beſchäf⸗
tigten Arbeiter Marken der Landesverſicherungsanſtalt

Baden einzukleben .

Nufbewahrung der Wertpapiere der

Krankenkassen .

Ueber die Aufbewahrung der Wertpapiere der

Krankenkaſſen gibt der Erlaß Großh . Miniſteriums des

Innern vom 13 . April 1887 Nr . 6572 die nötige Direktive .

Das Bezirsamt W. hat daher auch ſ. Zt folgende Ver⸗

fügung an die Vorſtände der Betriebskrankenkaſſen
erlaſſen :

„ An den Vorſtand der Krankenkaſſe für die Fabrik
der Fifm : ag in

Bei dem am bei Ihrer Betriebskranken⸗

kaſſe vorgenommenen amtlichen Kaſſenſturz hat ſich ergeben ,
daß die Sparkaſſenbücher der Krankenkaſſe in den Händen
des Kaſſenführes ſich befinden .

Nach höherer Anordnung iſt jedoch geeignete Vorkehr
zu treffen , daß die Verfügung über die bei einer öffent⸗
lichen Sparkaſſe angelegten Vermögensbeſtände der Be⸗

triebskrankenkaſſen nicht ausſchließlich dem Betriebsunter⸗

nehmer und dem nach 864 Ziff . 3 des Geſetzes von ihm
abhängigen Kaſſen - und Rechnungsführer zuſtehe , vielmehr
in dieſer Beziehung auch noch die Mitwirkung eines

weiteren der Klaſſe der Arbeiter angehörigen Vorſtands⸗
mitgliedes eintrete .

Es kann dies in der Weiſe geſchehen , daß durch eine

mit der Sparkaſſe abzuſchließende und im Sparkaſſenbuch
durch Sperrvermerk aufzuzeichnende Vereinbarung

beſtimmt wird , es ſolle zur Rückerhebung der in der

Sparkaſſe niedergelegten Kaſſengelder oder doch des

blos vorübergehend aufbewahrten Betriebsfonds über⸗

ſteigenden Teils derſelben nicht ſchon der Betriebsunter⸗

nehmer und der Kaſſen - und Rechnungsführer ermächtigt ,
ſondern ſtets die Mitwirkung eines weiteren dem Arbeiter⸗

ſtande angehörigen Vorſtandsmitgliedes erforderlich ſein .

Auch kann ev . die gleiche Sicherheit dadurch bewirkt

werden , daß beſtimmt wird , es ſolle das Kaſſenbuch wie

ein eingeſchriebenes Wertpapier nach §S 40 Abſ . 1 V. O .

behandelt , alſo gleichfalls in einem doppelt verſchließbaren
Schrank aufbewahrt werden , deſſen einen Schlüſſel der

Vorſitzende ( bezw. deſſen Stellvertreter ) und deſſen zweiten
ein anderes vom Vorſtand zu beſtimmendes Mitglied , das

dem Arbeiterſtand angehört , in Verwahr zu nehmen hat . “

Selbſtverſtändlich wurde von den Krankenkaſſen der

Sperrvermerk eingeführt . K .

Verwendung von Sparkassenüberschüssen .

Mit Bezug auf den in der Zeitſchrift Nr . 6 ( vom
Juni 1899 ) abgedruckten Auszug aus dem Erlaß Großh .
Miniſteriums des Innern vom 24 . Dezember 1898

Nr . 41116 , die Sparkaſſe N. N. im Amte Triberg betr . ,
die Mitteilung , daß das Großh . Miniſterium des Innern
mit Erlaß vom 8. Januar d. J . Nr . 354 , der Gemeinde

N. zu der beſchloſſenen Zahlung des Volksſchul⸗
geldausfalls durch Sparkaſſenüb erſchüſſe
die erforderliche Staatsgenehmigung erteilt hat , nachdem
der Nachweis erbracht war , daß auf Erhebung des Schul⸗
geldes gemäß § 71 Abſatz 1 des E. U. Geſ. verzichtet

wurde . Sch .

Errichtung von Faustpfandoerträgen durch

Uerpfändung einer Forderung bezw . einer beweg⸗
lichen Sache nach dem Bürgerl . Gesetzbuch .

Die Verpfändung einer Forderung , zu deren Ueber⸗

tragung der Abtretungsvertrag genügt , iſt nur wirkſam ,
wenn der Gläubiger ſie dem Schuldner anzeigt .

Das Pfandrecht kann in der Weiſe beſtellt werden ,
daß der Pfandgläubiger berechtigt iſt , die Nutzungen des

Pfandes zu ziehen . Das Pfandrecht an einem Wertpapier
erſtreckt ſich auf die zu dem Papiere gehörenden Zins⸗
Renten⸗ oder Gewinnanteilſcheine nur dann , wenn ſie
dem Pfandgläubiger übergeben ſind . Der Verpfänder
kann , ſofern nicht ein Anderes beſtimmt iſt , die Heraus⸗
gabe der Scheine verlangen , ſoweit ſie vor dem Eintritte
der Vorausſetzungen der § 1228 Abſ . 2 fällig werden .

§ 1228 Abſatz 2 : Der Pfandgläubiger iſt zum Verkaufe
berechtigt , ſobald die Forderung ganz oder zum Teil

fällig iſt . Beſteht der geſchuldete Gegenſtand nicht in
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Geld , ſo iſt der Verkauf erſt zuläſſig , wenn die Forderung

in eine Geldforderung übergegangen iſt . ) — §§ 1213 ,

1280 und 1296 B . G. B . —

Die Errichtung des Vertrags kann durch den Ge⸗

meinderat , Stiftungsrat ete . oder durch den Notar erfolgen .

Das bisher geführte Fauſtpfandbuch iſt mit Inkraft⸗

treten des Bürgerlichen Geſetzbuchs in Wegfall ge⸗

kommen. Sch.

Gemeindegrundstock .

Zum Neubau einer Kirche in R . wurden u . A. der

namhafte Erlös eines außerordentlichen Holzhiebes ver⸗

wendet mit der Maßgabe , daß dem Gemeindegrundſtock
wieder Erſatz geleiſtet werde .

Der Gemeinderat hat nun ſeither alle möglichen

Schritte gethan , um von dieſem Erſatze verſchont zu werden .

Zuletzt wurde darum nachgeſucht , entweder ein iſoliert

liegendes Stück Gemeindewald an den Kirchenfond zu

Eigentum zu überweiſen , um dieſen in den Stand zu

ſetzen , künftighin die Kultusausgaben übernehmen zu

können , oder aber die Hälfte der erwähnten Grundſtocks⸗

ergänzung dem genannten Fond zukommen zu laſſen , ſo

daß der Gemeindegrundſtock nur mit der ande ren

Hälfte zu ergänzen wäre .

Das Forſtamt hat ſich gegen Ueberweiſung von Ge⸗

meindewald an den Kirchenfond ausgeſprochen .

Das Gr . Miniſterium des Innern hat nun folgendes

verfügt :
Gr . Bezirksamt k . wird erwidert , daß wir nicht in

der Lage ſind , dem Geſuch der Gemeinde R . um teilweiſe

Nachſichtserteilung von der angeordneten Grundſtocks⸗

ergänzung behufs Zuwendung der hierdurch erſparten

Beträge an den Kirchenfond zu entſprechen .

Dagegen würde für die Staatsaufſichtsbehörden , ſo

lange die dermalige güuſtige Vermögenslage der Gemeinde

andauert , keine Veranlaſſung vorliegen , einer Verwendung

von Zinſen aus dem durch die Grundſtocksergänzung

anwachſenden Kapital zu Kultusausgaben entgegenzutreten ,

ſofern dieſe Zuwendung alljährlich beſchloſſen wird und

jeweils Einſtellung unter den Ausgaben des Voranſchlags

zu dieſem Zwecke erfolgt .
Die Abtretung von Gemeindewald an den Kirchen⸗

fond könnte nicht als angängig erachtet werden . K .

Uebernahme von Kirchenbaukosten auf die

politische Gemeindle .

Im Anſchluß an die Mitteilung einer Miniſterial⸗

Entſchließung in dieſem Betreff in Nr . 12 dieſes Blattes

kann ich eine weitere hierher gehörige Enſchließung Gr .

Miniſteriums des Innern mitteilen , welche vor wenigen

Wochen erging .

) Siehe auch Seite 61 dieſer Zeitſchrift .

Die kleine , ganz katholiſche Gemeinde St . liegt vom

Pfarrort eine gute Stunde entfernt und es war daher

längſt der Wunſch der Gemeindeangehörigen im Ort eine

Kapelle zu haben , in welcher zeitweiſe gemeinſchaftliche

Privatandachten abgehalten werden könnten . Dieſer

Wunſch ſchien namentlich auch mit Rückſicht auf ältere ,

kränkliche und gebrechliche Leute , welche nicht leicht den

öffentlichen Gottesdienſt im Pfarrort beſuchen können ,

gerechtfertigt . Nachdem einige Einwohner einen Bauplatz

geſchenkt und durch freiwillige Sammlungen etwa 4000

Mark aufgebracht waren , wollte man im laufenden Jahr

die Kapelle erbauen ; die dazu noch erforderlichen 10 000

Mark wollte die Gemeinde auf Grund des § 56a Ziff . 4

G . O beiſchießen und durch ein Anlehen aufbringen .

Die Genehmigung zu dieſer Anlehensaufnahme wurde

von Gr . Miniſterium des Innern verſagt .

Bürgergenuss betr .

Einſender ſchließt ſich der Auffaſſung in der An⸗

merkung zu Beilage Nr . 15 vollkommen an . Der gleiche

Fall kommt in einer Gemeinde des hieſigen Bezirks vor .

Die Bezugsberechtigten kennen jedenfalls die Höhe des

Bezugsrechtes und dieſe überlaſſen freiwillig einen Teil

der Holzgabe der Gemeindekaſſe , um die Umlage zu

ermäßigen . Die Herbeiführung eines bezüglichen Be⸗

ſchluſſes halte ich nicht für nötig .

Ueber die Zulässigkeit der Pfändung von

Bürgergabholz “)

ſchreibt „ Der Gerichtsſchreiber “.

Auf Grund einer vollſtreckbaren Forderung wurde

auf Antrag des Klägers durch das Amtsgericht B . die

Pfändung des dem Schuldner gegen die Gemeinde B .

zuſtehenden Anſpruchs auf Herausgabe von Bürgergab —

holz verfügt .

Gegen dieſe Pfändung erhob der Schuldner zu Pro⸗

tokoll des Gerichtsſchreibers Einwendung mit dem Antrag

auf Aufhebung derſelben , indem er geltend machte , daß

er nach ſeinen Erwerbs⸗ und Vermögensverhältniſſen des

Holzes bezw . des Erlöſes desſelben zur Beſtreitung

ſeiner Haushaltung bedürfe und , wenn ihm das Gabholz

entzogen werde , der Gemeindeunterſtützung anheimfalle .

Das Amtsgericht B . wies die Einwendung unter

Koſtenfolge als unbegründet zurück , indem es erwog :

Eine Veräußerung des Bürgergabholzes ſei von der Ge⸗

meindeordnung nicht verboten , ſondern nur zum Schutze

der Gemeinde gewiſſen Beſchränkungen unterworfen ;

demgemäß erſcheine „ die Pfändbarkeit des Anſpruchs

auch ſtatthaft “; der §S 715 Abſ . 2 C. P. O. ſtehe ihr eben⸗

falls nicht entgegen , da es nicht um im Beſitz des
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Schuldners befindliches Feuerungsmaterial , ſondern um

künftigen Bezug von ſolchem handle ; die Frage , ob der

Schuldner das Bürgergabholz für ſeine und ſeiner Familie
Lebſucht bedürfe , ſei nach den Erwerbs - und Vermögens⸗
verhältniſſen desſelben und ſeiner Familie keineswegs
unbedingt zu bejahen ; ſodann kommen noch in Betracht ,
daß er überhaupt auf Ausfolgung ſeines Bürgergabholzes
nur dann ſicher rechnen könne , wenn er keine Schulden
an die Gemeinde habe , vielmehr dieſe vollſtändig mit

ihren Forderungen gegen ihn befriedigt ſei. Könne daher
die Einbehaltung des Bürgergabholzes zu Gunſten der

Forderungen der Gemeinde erfolgen , ſo erſcheine „ſolche “
behufs Befriedigung der Anſprüche anderer Gläubiger
jedenfalls für den Schuldner nicht nachteiliger oder gar

ſein Recht verletzend .

Gegen dieſe Entſcheidung hat der Schuldner zu Pro⸗
tokoll des Gerichtsſchreibers des Landgerichts die ſofortige
Beſchwerde eingelegt und dieſelbe damit begründet , daß
nach ſeiner Auffaſſung Bürgergabholz nicht pfändbar ſei .

Die ſofortige Beſchwerde wurde als begründet er⸗

achtet ; die Gründe lauten :

Es iſt zwar die von dem Schuldner zur Begründung
ſeiner Einwendungen dem Vollſtreckungsgericht gegenüber
gemachte Thatſache , daß er des Bürgergabholzes bezw .
des Erlöſes daraus zur Beſtreitung der Haushaltung
bedürfe , nicht geeignet , die Pfändung als unzuläſſig er⸗

ſcheinen zu laſſen . Der letzteren ſteht insbeſondere nicht
die Beſtimmung des § 715 Ziffer 2 C. ⸗P. ⸗O. entgegen ,
der nur auf die Zwangsvollſtreckung in körperlichen
Sachen Anwendung findet , während es ſich in vorliegendem
Fall um die Pfändung eines Anſpruchs handelt . Auch
der von dem Beſchwerdeführer aufgeſtellte Satz , daß
Bürgergabholz nicht pfändbar ſei , womit offenbar geſagt
ſein will , daß eine Pfändung überhaupt nicht zuläſſig ſei ,
ſofern es ſich um Bürgergabholz handle , kann in dieſer
allgemeinen Faſſung nicht als zutreffend befunden werden .

Es iſt vielmehr zu unterſcheiden zwiſchen der Pfändung
des Anſpruchs auf Bezug von Bürgergabholz und

der Pfändung der zugewieſenen Holzgabe . Die

letzterwähnte Pfändung wird allgemein nicht als abſolut
unzuläſſig betrachtet , nur iſt ſtreitig , ob dieſelbe mit oder

ohne Zuſtimmung der Gemeindebehörde erfolgen könne .

Dagegen erſcheint die Pfändung des Anſpruchs auf
Zuweiſung der Bürgergabholzgabe als unzuläſſig . Die

Fälle , in welchen Anſprüche der Pfändung nicht unter⸗

worfen ſind , ſind durch die Beſtimmungen des § 749

C. ⸗P. ⸗O. nicht erſchöpft . Es wird allgemein angenommen ,

daß auch diejenigen Anſprüche der Pfändung nicht unter⸗

worfen ſind , welche nicht veräußert werden können , ſofern
nicht beſondere Vorſchriften die Pfändung geſtatten ( ogl .
Entſch . des R . ⸗G. in Jur . Wochenſchrift de 96 Seite 658 ,

Ziffer 15 ; Gaupp Note 1 zu § 759 C. ⸗P. ⸗O. ) Als ſolch
unveräußerlicher Anſpruch ſtellt ſich auch der Anſpruch

auf Zuteilung des Bürgernutzens dar . Er beruht auf
dem Verhältnis des Bürgers zur Gemeinde und iſt , wie

dieſes Verhältnis ſelbſt , öffentlich rechtlicher Natur . Als

ſolcher bildet er gar keinen Beſtandteil des Privatver⸗
mögens des Bürgers ; er kann alſo auch nicht auf dem

Wege privatrechtlicher Verfügung veräußert werden ( zgl .
Wielandt Anmerk . 1 Abſ. 7 Ziff . 1 zur Gemeindeordnung ,
die Regierungsbeſtimmung zu § 112 G. ⸗O. in der Faſſung
der Novelle vom 20 . Februar 1879 , mitgeteilt bei Wie⸗

landt 3. Aufl . Seite 342 . Entſch . des Oberlandesgerichts
Karlsruhe vom 24 . März 1899 in Bad . Rechtspraxis 1899

Seite 98 , 99 ) .

Da es ſich im vorliegenden Fall um den Anſpruch
auf Zuteilung des Bürgergabholzes handelt und eine be⸗

ſondere geſetzliche Vorſchrift die Pfändung dieſes Anſpruchs
nicht geſtattet , war ſonach die Pfändung , welche das Gr .

Amtsgericht B . verfügte , unzuläſſig , und ſtellt ſich die

gegen dieſelbe erhobene Einwendung des Schuldners als

begründet dar .

Es waren daher die Entſcheidung des Amtsgerichts
und der erwähnte Pfändungsbeſchluß desſelben aufzuheben .

Kapitalaufnahme der Stadt Karlsruhe .
Die ſtädtiſche Sechs⸗Millionen⸗Anleihe wurde in der

ſtadträtlichen Vorlage wie folgt begründet : Ausweislich
des Verzeichniſſes der Reſtkredite vom 2. Februar beträgt
der aus Anlehensmitteln noch zu beſtreitende Aufwand
für die vom Bürgerausſchuß bereits gutgeheißenen ſtädt .
Unternehmungen , auf den 1. Januar ds . Is . berechnet ,
5 099 913 Mk . 13 Pfg . An Anlehensmitteln waren auf
den gleichen Zeitpunkt vorhanden 2 992 164 Mk . 39 Pfg .
Die Unzulänglichkeit der Anlehensmittel beträgt ſonach
2 107 754 Mk . 74 Pfg . Da im Verlauf dieſes Jahres
die bei der Gr . Eiſenbahnſchuldentilgungskaſſe 1899 auf⸗

genommenen 3¼ %%igen und 35/ßigen Anlehen im

Betrage von 1400 000 Mk . und 2000 000 Mk . heimbe⸗
zahlt werden müſſen , ſo ſteigt die Unzulänglichkeit auf
5 507754 Mk . 74 Pfg . Außer den vom Bürgerausſchuß
gutgeheißenen Unternehmungen müſſen jedoch noch ver⸗

ſchiedene andere im Laufe d. J . ins Werk geſetzt werden ,

ſo die Erbauung eines Schulhauſes an der Nebeniusſtraße
mit einem Aufwand von 643 500 Mk. , die Errichtung
der Hochbauten für den Rheinhafen und die Beſchaffung
von Krahnen und eines Dampfſchiffes für denſelben , ver⸗

ſchiedene Neubauten für das Gaswerk und das Waſſer⸗
werk , Geländeerwerb und Planvorbereitung für ein neues

Krankenhaus , Gemarkungserweiterungen u. ſ. w. Unter

dieſen Verhältniſſen muß alsbald ein Anlehen von min⸗

deſtens 6000 000 Mk . aufgenommen werden . Der

Stadtrat hat dasſelbe unter Zuſage einer Verzinſung
ausgeſchrieben und dabei einen Kurs von 99,27 Proz .
erzielt . Da nicht zu hoffen iſt , daß ſich die Kursverhält —
niſſe in abſehbarer Zeit beſſern , empfiehlt der Stadtrat
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das Anlehen zur Genehmigung . Die Anlehensbeding⸗

ungen ſind , abgeſehen von den durch das Bürgerliche

Geſetzbuch notwendig gewordenen Modifikationen , die

gleichen , wie bei früheren Anlehen ; nur ſoll in den nächſten

5 Jahren von der Anlehensaufnahme an nicht getilgt werden .

Die letztere Beſtimmung wurde vorgeſchlagen , weil vor⸗

ausſichtlich ein ungünſtigerer Kurs erzielt worden wäre ,

wenn den Käufern der Schuldverſchreibungen nicht Sicher⸗

heit in Ausſicht ſtünde , daß ſie einige Jahre im Beſitz

der erworbenen Wertpapiere bleiben . Sodann iſt aber

auch die bisher übliche Tilgungsfriſt von 40 Jahren im

Verhältnis zur Dauer der mittelſt Anlehensbeſtänden

geſchaffenen Werken außergewöhnlich kurz . Endlich werden

gerade die nächſten 3 — 5 Jahre für die ſtädtiſchen Finanz⸗

verhältniſſe beſonders ungünſtig ſein , ſo daß es ſich ſchon

hierwegen empfiehlt , dieſe Jahre von der mit der Tilgung

verbundenen Laſt thunlichſt frei zu halten . Das neue

Aprozentige Anlehen zum Kurſe von 99,27 Proz erfordert

von 1007 354 Mk, , welch ' letzterer Betrag bei 40jähriger

Tilgung eine jährliche Annuität von 50 895 Mk . 05 Pfg .

nötig macht . Das Zproz . 1897er Anlehen hatte einen

Kurs von 92,69 Proz . ; es waren zur Erlangung von

1000 000 Mk . baar 1078 865 Mk . aufzunehmen , welche bei

40jähriger Tilgung eine Annuität von 46 674 Mk . 09 Pfg .

erforderten . Bei Aufnahme des Zproz . Anlehens wurde

ein Kurs von 96,52 Proz . erzielt ; danach ſchuldet die

Stadt 1036055 Mk . für 1000 000 Mk . baar . Die

Annuität für Verzinſung und Tilgung beträgt 44 822

Mk . 23 Pfg . Die Stadtgemeinde hat demnach in Folge

der derzeitigen ungünſtigen Lage des Geldmarktes für

1000 000 Mk . des 1900er Anlehens jährlich 4220 Me '

96 Pfg . mehr als für 1000 000 Mk . des 1897er und

6072 Mk . 82 Pfg . mehr als für 1000 000 des 1896er

Anlehens zu zahlen . In 40 Jahren macht dies bei

6000 000 Mk . = 1013 030 Mk . 40 Pfg . bezw . 1 457476

Mk . 80 Pfg . mehr als bei den Kurſen und dem Zinsfuß

des 1897er bezw . 1896er Anlehens hätte geleiſtet werden

müſſen .

Besetzung der Schreibgehilkenstellen bei

Bezirksgeometern betr .

Nach einem Erlaß der Großh . Oberdirektion des

junge Leute von guter Schulbildung , nicht unter 16

Jahre alt , bei Bezirks⸗ und Kataſtergeometern als

Zöglinge eintreten . Solche , welche ſchon einige Zeit bei

der Grundbuchführung thätig waren und eine ſchöne

Handſchrift beſitzen , erhalten ſofort eine Vergütung von

600900 Mk . jährlich und können bei andauernd guten

Leiſtungen etatsmäßige Anſtellung erlangen . Anmel⸗

dungen ſind an genannte Oberdirektion zu richten .

Briefkasten .
Hr . Br . in Rbg Der Schulgeldnachtrag wird wie das

Schulgeld unter § 8b verrechnet .

Die Vergütung für die Fortbildungsſchule wird für den

abziehenden Lehrer bis zum Tag ſeines Weggangs , für den neuen

Lehrer vom Tag des Dienſtantritts an berechnet .

Wegen Berechnung des Schulgeldes für Schüler , welche während

des Schuljahres ein⸗ und ausgetreten ſind , verweiſen wir auf die

maßgebende Vorſchrift in L17 der Verordnung vom 24 . Febr . 1894

Gef . ⸗ und Verordn Blatt Seite 55 .

Anzeigen .
Darlehen

f. Beamt . m. abzugsfähg . Einkommen u— Offiziere , mit und ohne

Abzahlpflicht auf lange Jahre . Letztere ermöglichte ich durch

2 Aufſätze in d. Nr . 20 u. 26 der Zeitſchrift f. Verſich . ⸗Weſen

( Kgl . Hofbuchd . Mittler & Sohn hier ) pro 1899 Dienſtkautionen .

Mündl . Anfrag . toſteufrei , ſchriftl . 30 Pfg .

Hochhaus , Berlin Schog . Aypoſlel Naulusſtr . 16 .

Etabliert ſeit 1888 .

inke ,Geld - und Dokumenten - Schr
änke

Bücherschränke —

fürCataſterwerke , GrundKhfandbücher
einbruchſicher und feuerfeſt , mit und

lſſohne Stahlpanzer in jeder Form und

E röße ;
ER ößfe ;

Einbruchſichere &feuerfeſte Caſetten !
mit Geheimboden und Vorrichtung zum An⸗ und Losſchließen

Carl Oſter , Heidelberg
Geldschrank und Cassetten - Fabrik .

Feuerprobe : Bremen⸗Wörpedorf .

Aufſperrprobe : Bruchſal und Chackow .

Anentbehrlich für jede Gemeinde und jede Kaſſe .

Anleitung über das Verfahren bei der

Einzichung der
Invalidenverſicherungsbeittäge

mit Erläuterungen von Oberrechnungsrat Emil Muſer .

Preis 1 Mk . 60 Pfg .

— —

Ferner

Juvulideuverſicherungoheſctz
nebſt den Ausführungsbeſtimmungen für das Großh . Baden .

( Von demſelben bearbeitet . )
Preis ca . 4 . — Mk .

Zu beziehen durch die

G Braunſche Bofbuchdruckerei in Karlsruhe
und die

Ernſt Ackermann ſche Bofbuchhandlung
in Ronllanz .

Von der „Zeitſchrift des Amtsrevidenten⸗Vereins für das

Großherzogtum Baden “ kann durch uns bezogen werden

Der Jahrgaug 1899 für M. 3 . —

5 5 „(mit geilage)für Mitglirver„ „ 2 . 50

Th . Schneider ' s Buchdruckerei , Engen
Verlag der „ Leitschrift des Amtsrevidenten - Vereins . “

Herausgegeben vom Amts⸗Revidenten⸗Verein für das

Großherzogtum Baden .

Druck , Verlag und Redaktion : Th . Schneider ' s Buchdruckerei

eeeeiee
( Inhaber : Hugo Schneider ) in Engen .
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